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Ablaufplan

• Impulsvortrag „Elternmitwirkung“

• Offener Austausch: Wie sieht gute Elternmitwirkung an Musikschulen aus?

• Impuls: Eltern für die Mitwirkung gewinnen

• Austausch: Wie können Schulen die Eltern zur Mitwirkung motivieren und was hilft dabei?



Interpretationen von „Elternmitwirkung“



Eltern als „Lernhelfer“ Eltern als „Hilfstruppe“ Elterngremium

Unterstützen Kinder beim Üben Vorspiele, Schulfest, Arbeitseinsätze - Interessenvertretung der Eltern

- Ideelle und materielle 

Unterstützung der Schule

Ansprechpartner: Ansprechpartner: Ansprechpartner:

- Lehrkraft

- Sekretariat 

- Lehrkräfte

- Schulleitung

- ggf. Förderverein

- Schulleitung

- Schulträger



Elterngremien 

• Förderverein

• Schulbeirat

• Informeller Elternbeirat



Förderverein

Rechtliche Struktur: Gemeinnütziger Verein (e.V.)

Aufgaben z.B.: - Finanzielle Unterstützung 

- Einwerben und Verwaltung von Spenden

- Organisation öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen

- Stipendien 

Ansprechpartner: Mitglieder, Sponsoren, Medien

Mitwirkungsrechte: keine

Wer ist dabei? - Aktuelle Eltern

- Ehemalige Eltern, Schüler  und Schülerinnen

- Lehrkräfte

- Unterstützer aus der Gesellschaft

- Sponsoren



Schulbeirat

Rechtliche Struktur: Schulsatzung

Aufgaben z.B.: - Interessenvertretung der Eltern bei Schulleitung und Träger

- Informationsschnittstelle

- Beratung der Schulleitung

- Konflikt-Moderation 

- Austausch mit Träger

- Ideelle Unterstützung der Schule in der Gesellschaft

Ansprechpartner: Eltern, Schulleitung, Träger, Politische Mandatsträger,

Medien, LEV und BEV

Mitwirkungsrechte: gemäß Satzung

z.B. Informationsrecht, Sprachrechte beim Träger,

Eigeninitiative innerhalb des demokratischen Auftrags 

Wer ist dabei? demokratisch legitimierte gewählte Beiräte 



Informeller Elternbeirat

Rechtliche Struktur: keine

Aufgaben z.B.: - Dialog mit Schulleitung 

- aktuelle Themen, oft zeitlich befristet

Ansprechpartner: Schulleitung, (Träger), (Medien)

Mitwirkungsrechte: keine

Wer ist dabei? engagierte Privatpersonen 
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EV (Schulbeiräte, informelle Elternbeiräte) 

und Fördervereine



Wirkungsbeispiele
- Eltern sind im kommunalem Umfeld vernetzt

(Bürgerempfang, Gemeinderat, Stiftungen, Kulturverein, ...) 

- Eltern als Wähler

(Landtags- und Bundestagsabgeordnete, ...)

- Eltern in Gremien

(z.B. Schulbeiräte allgemeinbildender Schulen  Kooperationen)

- Glaubwürdigkeit durch Interessenquerschnitt

(keine Partikularinteressen, Kinder sind auch im Sportverein, ...) 



Offener Austausch: 

Wie sieht gute Elternmitwirkung an Musikschulen aus?



Teil 2: 

Engagierte Eltern und ehrenamtlich Unterstützende 

für die Mitwirkung 

gewinnen und halten 
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Entwicklung der EV und Fördervereine



• Immer weniger Menschen sind bereit, sich verbindlich und längerfristig 

in einem Ehrenamt zu engagieren.

• „Generationenwechsel“



Motiavtionsansätze

• Warum ist meine Mitwirkung notwendig? 

(Problemfelder aufzeigen. Warum macht mein Beitrag einen Unterschied?)

• Wie kann ich mitwirken?

(Strukturen schaffen, „Willkommenskultur“)

• Was kann ich erreichen?

(Erfolgsbeispiele)

• Wertschätzung

(Bestätigung und Neuwerbung)



Offener Austausch: 

Wie binde ich Menschen für das Engagement für meine Musikschule ein?

Welche Form der Unterstützung würde mir dabei helfen?



Danke für Ihre Aufmerksamkeit.



Anhang: 

Gründung einer Elternvertretung oder eines Fördervereins

Förderverein:

- Gründung nach deutschem Vereinsrecht. 

- Für einen gemeinnützigen eingetragenen Verein sind 7 Gründungsmitglieder notwendig. 

- Die Gründung ist jederzeit möglich. 

- Gute Quellen im Internet.  

Schulbeirat: 

- Kann nicht durch Eltern oder eine Schulleitung gegründet werden. 

- Entscheidung über das Bestehen, die Struktur und die Aufgaben liegt beim Träger 

- In der Schulsatzung festgeschriebene Rechte können eingefordert werden.

- Demokratisch legitimiert als kommunales Gremium.  



Informeller Elternbeirat: 

- Kann sich als Gruppe engagierter Eltern jederzeit zusammenfinden.

- Ohne eine demokratische Wahl keine Legitimation für die Elternschaft zu sprechen und keine über 

die individuellen Elternrechte hinausgehenden Rechte. 

- In der Regel weniger Stetigkeit der Mitarbeit als im Ehrenamt. 

- Oft als Kommunikationsschnittstelle mit der Schulleitung sehr wertvoll. 

- Kann auch von sich aus nach außen aktiv werden. 

- Evtl. Keimzelle für die Etablierung eines strukturellen Schulbeirats oder eines Fördervereins. 

Die BEV und die LEVen unterstützen Elternvertretungen gerne durch Gespräche oder Beratung!

https://www.musikschulen.de/partner/bundeselternvertretung


